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Der Reichsrührer
Berlin, uen 2l. Mai 1942.
und Chef der Deutsohen Polizei
im Reichsministeriun des Innern.
PARE
Saatsiehcetdrs
S IY 0 2 A1162N2 40454.
bem Rprdvaprotehtoc
in behann vno mahran
Cng. -1. JUNi 1942
Nicht zur Veröffentlichuüg bestimmt!
AAAAapAIE
An
slle Pienststellen der Sicherheitspolizei une des SD
(Verteiler D)
mit tgnalune der SD(Leit)Abscnnitte einsehl. des susp.
SD-inschnitto
beim Verteiler C (RSHA) Hegelommendant, Kasse
des Chefs der Sicherheitapaiizei wnd des SD,
Rechmungsprüfstelle, JKFt Aåd der SD-Dienst-
stelle in Hause.
Nachrightlich
an
alle asheien i- und rolizeiführen.
Beiriftt: Penschrichtigung der Argehörigen von im Konzen-
trationslegor veretorbenen Härtlingen der Sicher-
heitspolizei (Sehutznäftlinge, Vorbeugungshäft-
linge, Polizeihäftlinge: ).
Dia bicherige Art der Benachrichtigung der Angehörigen der
im Kongentrationelsger verstorbenen hastlinge uneittelbar auf
telegraphisohem Vege het in Einzelfällen zu Harten und zum Teil
auch zu Beueruhigungen der Bevölkerwn,g geführt, die im Interesse
der Gewinnung bezw, Srhaltung der Angehörigen für die Volks-
gemeinschaft und des Ansehens der Sicherheitspolizei vermieden
werden miiesen.
In Abänderung der bisherigen Anordnung bestiane ich daher,
das kunftig bei Todesiülien -- gleichgültig, ob es sich um einer.
natürlichen oder ummatürlichen Todesfell hanlelt -- eine Benach-
richtigmg dureh die Komcndanten der Konzentrationslager aus-
nahnelos an die zuständigen Einweisungsstellen duren Fernschrei-
ben oder bei evtl. ssn-ng sus Iunceh-eibnetses telegrephisch
oder telephehisoh zu geben ist. Die sinweigungsstellen haben
aledam die sefortige Benachrichtigung der angehörigen zu ver-
anlassen.
Die Angchörigen -- wit ausnclbte derjenigen Häftlinge, die
zur Stufe Iil rechnen (siche Sondermogelung) -- gind bei der
Bencohriehtigung wäirend der üriegsdauer, de die Mbgltchkeit
der Aushändigmg der Deichen nicht gegeben iel, dnbin z. unter-
richten, dat dor Verstorbene eingutisckert wind.
Heg
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Den Wünschen der Angehörigen, den Verstorbenen noch

einmal zu sehen, ist mit Ausnahme von Polen und sämtli-

chen Juden zu entsprechen, es sei dern, daß etwa aus

ärztlichen Gründen, die bei der Benachrichtigung mitge-

teilt werden, Bedenken dem entgegenstehen.

Die Angehörigen sind darauf hinzuweisen, daß sie

etwaige Wünsche auf Besichtigung der Leiche binnen 24

Stunden telegraphisch dem Leger mitteilen müssen. Die

Frist, die den Angehörigen zur Besichtigung der Leiche

zu bewilligen ist, ist so zu bemessen, daß diesen hin-

reichend Zeit bleibt, die Reise zum Lager durchzuführen.

Sie darf jedoch in der Regel nicht über 3 Tage ausge-

dehnt werden.

Die Einäscherung hat, wenn besondere Unstände nicht

vorliegen, erst dann zu erfolgen, wenn von seiten der

Angehörigen der Wunsch, den Verstorbenen noch einmel zu

sehen, nicht-innerhalb der vom Lager vorgeschriebenen 3

tägigen Frist vorgebracht worden ist.

Nach erfolgter Verständigung der Angehörigen durch

die einweisenden Dienststellen und nach erfolgter Ein-

äscherung ist in allen Fällen der Totenschein und der

Nachlaß und -- falls die Übersendung der Urne erbeten

worden ist -- auch diese unter den besonderen Bedingun-

gen (siehe Anlage) den ingehörigen unter Angabe der

Todesursache (Lungenentzündung, machte einen Fluchtver-

such, bei dem er erschossen wurde usw.) mit einen beson-

deren Anschreiben vom Lager zu übersenden.

Da die Übersendung der Urnen an polnische Volks-

tumszugehörige nicht und nach dem Ausland bezw. nach den

besetzten Gebieten nur nech ntscheidung des Reichs-

sicherheitshauptamtsim rinzelfalle erfolgt, sind für die

schriftliche Bovearniontigung der Angehörigen die in der

Anlage beigefügten Muster vo-ce-abon, und zwars

Muster a) für die Fällc, in denen die Urne ohne weiteres

versandt wird,

Muster b) für die Fälle, in denen die Entscheidung des

Reichssicherheitshauptamts einzuholen ist.

Außer den dienstlichen. Schreiben ist vom Lagerkom-

mandanten den Angehörigen der Verstorbenen -- mit Ausnahme

bei Polen und Juden -- ein rein privat gehaltenes Schrei-



als rein privates Schreiben gelten soil, kommt -also auch der

Briefkopf "Konzentrationslager usw." in Fortfall.

Dss Muster ist in der Anlage ebenfalls beigefügt.

Eine Ausnahne für die Benachrichtigung der Angehörigen im

Sinne der vorstehenden Regelung besteht nur bei veretorbenen

Rotspanienkämpfern, soweit es šich hierbei nicht um Reichsdeut-

sche handelt. In diesen Fällen ist nicht die sinweisungsstelle,

sondern das Reichssicherheitsheuptamt, Referat IV A 2, vom Lager

zu benachrichtigen, das alsdann gegebenenfalls die Benachrichti-

gung der Angehörigen veranlaßt.

Allgemein weise ich noch darauf hin, daß die Benachrichti-

gung von Angehörigen, die ihren Wohnsitz im Ausland haben, nur

über die konsularischen Vertretungen des Reiches zu erfalgen ha*

Sonderregelung für_Häftlinge_der_Stufe_IIl:

Soweit es sich um Häftlinge der Stufe III des Konzentra-

tionslagers autheusen handelt, hat die Benachrichtigung der An-

gehörigen ebenfalls über die linweisungsstelle, jedoch derart zu

erfolgen, daß den üngehörigen von dem Ableben des Häftlings und

der bereits_ erfolgten Einäscherung der Leiche Mitteilung gemacht

wird.

Die im Konzentrationslager .euthausen einsitzenden Häftlin-

ge der Stufen I und II fallen nicht unter diese Sonderregelung.

gehörigon:

Die Einweisungsstelle, d.n. diejenige Stelle, für die der

Häftling unmittelbar einsitzt, ist verpflichtet, die Benachrich-

tigung der Angehörigen bei dintreffen der Nechricht unverzüglich

zu veranlassen, und zwar ist diese den Angehörigen durch einen

örtlichen Beaaten mündlich mitzuteilen. Dabei sind die Angehö-

rigen grundsätzlich nicht auf die Dienststelle zu bestellen,

sondern der Beamte oder Beauftragte hat persönlich die Angehö-

rigen aufzusuchen und die Todeenechrisht in menschlich mitfüh-

lender Weise zu übermitteln und sie über die Benachrichtigung

des Lagerkommandanten zu beraten, falls von ihnen der Wunsch

nach Besichtigung der Leiche geäußert wird.

Soweit die ingehörigen nicht am Ort der Einweisungsstelle

wohnen und mit der Benachrichtigung andere Stellen, wie Kreis-

polizei, Ortspolizei, Bürgermeister oder Gendarmeriebeamte be-
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auftragt werden, sind diese Stellen genauestens, gegebe-

nenfalls telegraphisch oder telephonisch, anzuweisen, in

welcher Form die Benachrichtigung zu erfolgen hat.

Voraussetzung für die Verneidung von Schwierigkei-

ten ist jedoch, da3 den Konzentrationslegern in jedem

Falle die einweisende Stelle bekannt ist. Die sinwei-

sungastellen haben daher unbeäingt dafür Sorge zu tragen,

daß bei der Überweisung von Häftlingen in ein Konzentra-

tionslager diesem stets die erforderlichen Unterlagen

übergeben bezw. unverzüglich nachgereicht werden. Bei

Verlegung von Häftlingen innerhalb der Lager haben die

Lagerkommandanten dafür zu sorgen, dai die Unterlagen

sofort dem alsdann für die Verwahrung des Häftlings zu-

ständigen Lager übermittelt werden.

Ich erwarte, daß die Benachrichtigung der Angehöri-

gen unmittelbar nach Eintreffen der Nachricht des Lagers

vordringlich veranlaßt wird. Dem Leiter der Einweisunge

stelle bezw. seinem Vertreter mache ich es zur besonde-

ren Pflicht, unbedingt dafür Sorge zu tragen, daß keiner-

lei Verzögerung, insbesondere an Sonn- und Feiertagen

und außerhalb der regelmäßigen Dienstzeit, eintritt, da-

mit gegebenenfalls berechtigten Beschwerden der Angehö-

rigen vorgebeugt wird.

Bei Familien, die sonst als einwandfrei beurteilt

werden, ist dann noch die zuständige Nsv- und Fartei

dienststelle zu unterrichten und um etwa notwendig wer-

dende Unterstützung der Familie zu bitten.

Die Benachrichtigung der Dienststellen des Reichs-

sicherheitshauptamts von ellen Todesfällen durch die La-

gerkommandanten hat wie bisher auch weiterhin zu erfol-

gen. Es ist dabei stets anzugeben, ob die Einweisungs-

stelle zwecks Benachrichtigung der Angehörigen Kenntnis

erhalten hat.

Der Erlaß des Geheimen Staatspolizeiamts vom l4.ll.

1938 - II D Allg.Nr.37 291 - wird hiermit als überholt

aufgehoben.

Dieser Erlaß ist für die Kreis- und Ortspolizeibe-

hörden nicht bestimmt.

Zusatz für die Dienststellen in den ehemels polni-

25683



schen Gebieten, im Protektorat,und in den besetzten Gebieton:

Falls die Durchführung des irlasses infolge besonders

gelagerter örtlicher und sonstiger Verhältnisse auf Schwierig-

keiten stoßen sollte, kann e■ ausnahmsweise im Einzelfalle bei

dem bisher dort geübten Verfahren verbleiben.

Zusatz für die Lagerkommendanten:

Die abgehenden Schreiben sind jedoch im Einzelfalle je-

weils mit der Masohine zu fertigen und handschriftlich zu

unterzeichnen.

gez. H i m m l e r.

Beglaubigt:

Cecchj

anzleiangestellte.

B1.



BLIL

L  To proteatoe
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Eing 11.JUN 1942

Der Reichsführer - 4

Berlin,den 27.Mai 1942

und Chef der Deutschen Polizei

B.Nr. IV - 281/42 geheim

An

alle Obersten Reichsbehörden

alle Gauleiter

nachrichtlich

an

alle Hauptamtschefs

alle Höheren 4 - und Polizeiführer

alle Einsatzgruppenchefs

alle Befehlshaber der Sicherheitspolizei u.d.SD

alle Jnspekteure der Sicherheitspolizei u.d.SD

Jn letzter Zeit häufen sich die Fälle,in denen von

Dienststellen der Partei und des Staates polizeiliche

Zwangsmittel,so auch die Einweisung in ein Konzen =

trationslager, angedroht werden,um den Anordnungen

und Weisungen vermeintlich besseren Nachdruck zu ver=

leihen.

So wurde z.B. von einer örtlichen Diens

" polizeiliche Vernehmung " angedroht,fall

binnen 5 Tagen das übersandte Férublatt au

zurückgesandt ist.

Jn einem anderen Falle wurde mit der Ei

in ein Konzentrationslager für denjenigen


